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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

EO §44 Abs2 C

Rechtssatz

Ist die volle Befriedigung der betreibenden Partei im anhängigen Exekutionsverfahren unwahrscheinlich, so ist bei

Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung nicht von der vollen Höhe der Forderung der betreibenden Partei,

sondern von der ungefähr zu erwartenden Zuweisung an sie auszugehen.
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